
II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 2 und 3 BauNVO 

Festsetzungen zu Nutzungsbeschränkungen für bestimmte Anlagenarten für die Industrie- 
und Gewerbegebiete entsprechend § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO in Verbindung mit dem Ab-
standserlass 

Die in Abstandsklassen aufgeteilten und in der Abstandsliste 1998 (Anhang zum Abstands-
erlass) aufgeführten sowie diesen ähnlichen Betriebe und Anlagen erfordern den in der Ab-
standsliste 1998 aufgeführten Mindestabstand zu Wohngebieten. Gemäß § 31 Abs. 1 
BauGB können Betriebe oder Betriebsteile, die der Abstandsregelung aus der Abstandsliste 
unterliegen, in die nächstniedrigere Abstandsklasse eingeordnet werden, wenn nachgewie-
sen wird, dass der Immissionsschutz gewährleistet bleibt. Die Abstandsliste 1998 ist als An-
lage der Begründung beigefügt. Sie kann ebenfalls im Internet (die Liste ist als Datei im Pla-
nungs- und Beteiligungsserver der Stadt Ennigerloh zu diesem Planverfahren unter 
www.o-sp.de/ennigerloh eingestellt) eingesehen werden. 

Im Gewerbegebiet GE 1 gemäß § 8 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO Ausnahmen 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig. Im Gewerbegebiet GE 2 gemäß 
§ 8 BauNVO sind die Ausnahmen gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Im gesamten Gewerbegebiet sind gemäß § 
1 Abs. 6 BauNVO die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. Im Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO Aus-
nahmen gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. Abs. 9 sind im Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO und 
im Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmen die-
ser Festsetzung können im Einvernehmen mit der Stadt zulässig sein, wenn z. B. Einzel-
handel in unmittelbarem Zusammenhang mit einem im Plangebiet ansässigem produzieren-
de Gewerbebetrieb steht und der Einzelhandel untergeordnet ist. 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 und 18 BauNVO 

Die im Bebauungsplans festgesetzten höchsten Gebäudehöhen bemessen sich jeweils auf 
die zugehörige Erschließungsanlage. Bei stark anfallenden oder abfallenden Straßenhöhen 
ergibt sich die Bezugshöhe aus dem jeweiligen Mittelwert. 

BAUWEISE 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO 

In Baugebieten, in denen eine abweichende Bauweise festgesetzt ist, dürfen die Gebäude-
längen und Baukörpertiefen das Maß von 50 m überschreiten. Gleichwohl muss der erfor-
derliche Grenzabstand zu Nachbargrenzen eingehalten werden. 

ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den festgesetzten Baugrenzen. Die 
Bestimmungen der BauO NRW über Abstandsflächen bleiben unberührt. 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. 

Flächen für Anlagen zur Regenwasserrückhaltung und/oder zur Regenwasserbehandlung 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Die nicht überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke zwischen den Gebäuden und 
der Erschließungsanlage, die auch zur Nutzung der baulichen Anlagen nicht erforderlich 
sind, sind zu 80 % mit einheimischen landschaftstypischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Die 
hierbei zu verwendenden Arten sind den Vorschlägen der weiteren Textlichen Festsetzun-
gen zu entnehmen. 

Auf die Möglichkeit der Fassadenbegrünung sowie der Begrünung von Dächern wird aus-
drücklich hingewiesen. 



Um den Landschaftsverbrauch, die Belastung der Böden und Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate auf den Grundstücken so gering wie möglich zu halten, ist ein Versiege-
lungsgrad von maximal 70 % einzuhalten. Die für eine Versiegelung vorgesehenen Grund-
stücksflächen (Wohngebäude, Garagen, Zufahrten, Terrassen etc.) sind in einem Lageplan 
im Maßstab 1 : 500 verbindlich darzustellen. 

Werden mehr als 70 % der Grundstücksfläche versiegelt, sind entsprechende Ausgleiche 
vorzusehen. Bei einer Versiegelung von über 70 % der Gesamtfläche hinaus sind je ange-
fangene 10 m² mit einem Versiegelungsgrad ≥ 80 % (z. B. Verbundpflaster, Plattenbeläge, 
Klinker, Beton- und Asphaltdecken) bzw. je angefangene 20 m² mit einem Versiegelungs-
grad ≥ 40 % (z. B. Mittel- und Großpflaster mit offenen Fugen, Mosaik- und Kleinpflaster mit 
großen Fugen) sowie je angefangene 30 m² mit einem Versiegelungsgrad ≥ 30 % (wasser-
gebundene Decke, Rasengittersteine) wahlweise folgende Ersatzmaßnahmen vorzusehen: 

� 5 Fassadenpflanzen (je angefangene 5 m²) 
� 10 m² Dachfläche begrünen  

(1 einheimischer Laubbaum, Stammumfang mindestens 16 - 18 cm) 
� 1 einheimischer Obstbaum Hochstamm, alte Landsorten (je angefangene 7,5 m²) 

FLÄCHEN MIT BINDUNG FÜR DIE ERHALTUNG UND BEPFLANZUNG VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

Durch die vereinfachte Änderung ist ein größerer Eingriff in Natur und Landschaft zulässig 
als im zugrunde liegenden Ursprungsplan Nr. 50 „Industriegebiet Haltenberg-Ost II“. Dieser 
Mehr-Eingriff ist entsprechend den Berechnungen in der Begründung durch die Anlage einer 
Hecke auf dem vorhandenen Wall in einer Größe von 2.700 m² auszugleichen. Der Wall ver-
läuft an der nordwestlichen Grenze des Flurstücks 206, Flur 8, Gemarkung Ennigerloh, der 
westlichen Grenze des Flurstücks 207, Flur 8, Gemarkung Ennigerloh, und der westlichen 
und nördlichen Grenze des Flurstücks 208, Flur 8, Gemarkung Ennigerloh. Die erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der auf den Eingriff folgenden Pflanzperiode 
vorzunehmen.  

Die im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung geforderten Anpflanzungen sind dauerhaft 
zu erhalten. Abgestorbene Anpflanzungen sind in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 

Die weiteren, im Bebauungsplan zeichnerisch gekennzeichneten Flächen mit Bindungen für 
eine Bepflanzung sind wie folgt konkretisiert: 

1) Als im Rahmen notwendiger Ausgleichsmaßnahmen zu pflanzendes Fassadengrün sind 
Pflanzen wie Efeu, Waldrebe, Knöterich, Kletterhortensie, Geißblatt, Wilder Wein, vor-
zusehen. 

2) Im Rahmen der geforderten Anpflanzungen sind ausschließlich einheimische standort-
gerechte Laubgehölze bzw. Bäume und Sträucher entsprechend den Hinweisen aus der 
Eingriffsbewertung und Ausgleichsbemessung zu verwenden. 

Hecken (Anpflanzungen):  
Breite 5 m; 3 - 4reihig, versetzt, Abstand 1 m in der Reihe und zwischen den Reihen; ca. 
alle 12 - 15 m mittig/versetzt ein Überhälter (Hochstamm, Stammumfang 8 - 10 cm oder 
Heister, Größe 250 - 300 cm; bei starkem Wildverbiss sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. 

Straucharten: Sträucher, 2 x verpflanzt; Mindestgröße 60 - 100 cm  
Crataegus monogyna Weißdorn 20 % 
Prunus spinosa Schwarzdorn 25 % 
Rosa canina Hundsrose 20 % 
Carpinus betulus Hainbuche 2 % 
Cornus sanguinea Hartriegel 3 % 
Corylus avellana Haselnuß 3 % 
Euonymus europaea Pfaffenhütchen 3 % 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 2 % 
Malus communis Holzapfel 1 % 
Pyrus communis Wildbirne 1 % 
Rhamnus carthaicus Kreuzdorn 1 % 



Ribes uva-crispa Stachelbeere 5 % 
Salix aurita Ohrweide 5 % 
Salix purpurea Purpurweide 2 % 
Salix cinera Grauweide 1 % 
Sorbus aucuparia Eberesche 3 % 
Viburnum opulus Schneeball 3 % 

  
Überhälter, Heister und Hochstämme:  
 

Quercus robur Stieleiche 60 % 
Fraxinus exelsior Esche 20 % 
Prunus avium Vogelkirsche 20 % 

 
Ausnahmen von der Festsetzung sind im Einvernehmen mit der Stadt Ennigerloh zulässig. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren wird die Genehmigungsbehörde aufgefordert, neu zu pflan-
zende Einzelbäume bzw. sonstige Bepflanzungen und Sträucher in den Bauschein aufzu-
nehmen und spätestens im Rahmen der jeweiligen Abnahme durch die Genehmigungsbe-
hörden einzufordern. Gleiches gilt für Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz für die entsprechende Genehmigungsbehörde. 
 
FLÄCHEN, BEI DEREN BEBAUUNG BESONDERE VORKEHRUNGEN GEGEN 
ÄUSSERE EINWIRKUNGEN ERFORDERLICH SIND 
gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
 
Nördlich und nordwestlich außerhalb des Plangebietes befindet sich ein Zementwerk mit 
Steinbruch und sonstigen Nebeneinrichtungen sowie dazugehörender Infrastruktur (24-
stündiger LKW- und Bahnverkehr) - Werk I - der Anneliese Zementwerke AG. Mit Beein-
trächtigungen durch Immissionen, insbesondere Verkehrslärm und Sprengerschütterungen 
aus der Richtung des Abgrabungsgebietes sind - gemessen an den Fundamenten der Ge-
bäude im Plangebiet - bis zu den nachstehenden Anhaltswerten für die Schwinggeschwin-
digkeiten zulässig: 
 
bis zu 20 mm/s bei Frequenzen   10 Hz 
von 20 - 40 mm/s bei Frequenzen von 10 - 50 Hz 
von 40 - 50 mm/s bei Frequenzen von 50 - 100 Hz 
 
Die vorstehenden Grenzwerte gelten sowohl für Erschütterungen in Bezug auf Gebäude gemäß DIN 
4150, Teil III, als auch für die sich daraus ermittelnden Anhaltswerte für Belästigungen von Personen 
innerhalb von Gebäuden, auch wenn diese Teil II der DIN 4150 (Einwirkungen auf Menschen in Ge-
bäuden) übersteigen. 
 


